
 

 

 

H&K AG 

Sitz: Oberndorf am Neckar 

ISIN: DE000A11Q133 

Eindeutige Kennung des Ereignisses: 7975abb4fb33f111b555a908fab7f008 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 

 

Wir laden die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der  

am Dienstag, 7. Juli 2026, um 10:00 Uhr (MESZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein, die als virtuelle Hauptversammlung ohne die 
Möglichkeit der physischen Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Haupt-
versammlung (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters) abge-
halten wird. 

I. Virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Be-
vollmächtigten am Ort der Hauptversammlung 

Der Vorstand hat auf Grundlage von Ziff. 13.4 der Satzung der Gesellschaft entschieden, 
dass die Hauptversammlung am 7. Juli 2026 ohne physische Präsenz der Aktionäre oder 
ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptversammlung ge-
mäß § 118a AktG abgehalten wird. Eine physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer Bevoll-
mächtigten (mit Ausnahme des von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 
Stimmrechtsvertreters) am Ort der Hauptversammlung ist daher ausgeschlossen. 

Die gesamte Hauptversammlung wird für die angemeldeten Aktionäre und ihre Bevollmäch-
tigten im zugangsgeschützten Internetservice zur Hauptversammlung ("InvestorPortal") 
unter 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung  

in Bild und Ton übertragen. 

 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung
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Die Hauptversammlung findet in Anwesenheit des Vorsitzenden des Aufsichtsrats, der Mit-
glieder des Vorstands, des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters sowie ei-
nes mit der Niederschrift der Hauptversammlung beauftragten Notars statt. Ort der Haupt-
versammlung im aktienrechtlichen Sinn sind die Geschäftsräume der Gesellschaft, Heckler 
& Koch-Straße 1, 78727 Oberndorf am Neckar.  

Wir bitten unsere Aktionäre um besondere Beachtung der weiteren Angabe und Hinweise 
zu den Abläufen der Hauptversammlung und zur Ausübung von Aktionärsrechten in der 
virtuellen Hauptversammlung in Abschnitt III. dieser Einladung. 

II. Tagesordnung und Beschlussvorschläge zu den Tagesordnungsgegenständen 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses und des gebilligten Konzernabschlusses 
für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2025, des Konzernlageberichts für das Ge-
schäftsjahr 2025, des Vorschlags des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns 
sowie des Berichts des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss und den Konzernab-
schluss zum 31. Dezember 2025 gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 Satz 
1 AktG festgestellt. Eine Beschlussfassung durch die Hauptversammlung ist daher gemäß 
den gesetzlichen Bestimmungen nicht erforderlich. Die genannten Unterlagen sind von der 
Einberufung der Hauptversammlung an und bis zu deren Schließung über die Internetseite 
der Gesellschaft unter 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung 

zugänglich. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns  

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im festgestellten Jahresabschluss der Gesell-
schaft zum 31. Dezember 2025 ausgewiesenen Bilanzgewinn in Höhe von 
EUR 254.231.657,60 wie folgt zu verwenden: 

- Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,06 je dividendenberechtigter 
Stückaktie, das entspricht bei 35.482.784 dividendenberechtigten Stückaktien einem 
Gesamtbetrag von EUR 2.128.967,04, 

- Vortrag des Restbetrags in Höhe von EUR 252.102.690,56 auf neue Rechnung. 

Die Auszahlung der beschlossenen Dividende erfolgt am 16. Juli 2026. 

Vorstehender Gewinnverwendungsvorschlag beruht auf der Anzahl der im Zeitpunkt der 
Bekanntmachung dieser Einladung für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 dividendenbe-
rechtigten Stückaktien. Sollte sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien bis zum 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung
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Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung über die Verwendung des Bilanz-
gewinns ändern, werden Vorstand und Aufsichtsrat der Hauptversammlung weiterhin die 
Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 0,06 je dividendenberechtigter Stückaktie 
vorschlagen. Der Gesamtbetrag der auszuschüttenden Dividende und der auf neue Rechnung 
vorzutragende Betrag ändern sich in einem solchen Fall hingegen entsprechend. 

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-
dern des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2025 amtierenden Mitglie-
dern des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

5. Beschlussfassung über die Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mün-
chen, zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026 zu wählen. Diese soll auch die etwa-
ige prüferische Durchsicht unterjähriger Finanzberichte vornehmen, sofern eine solche 
Durchsicht vor der ordentlichen Hauptversammlung 2027 erfolgt.  

III. Weitere Angaben und Hinweise zur Hauptversammlung 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und die Aus-
übung des Stimmrechts 

Der Vorstand hat entschieden, dass die Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Ak-
tionäre oder ihrer Bevollmächtigten am Ort der Hauptversammlung als virtuelle Hauptver-
sammlung abgehalten wird. Die gesamte Hauptversammlung wird für die angemeldeten Ak-
tionäre und ihre Bevollmächtigten im InvestorPortal, das über die in Abschnitt I. dieser Ein-
ladung genannten Internetadresse erreichbar ist, in Bild und Ton übertragen. 

Zur Teilnahme an der virtuellen Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts 
(mittels Briefwahl oder durch einen Bevollmächtigten) sind diejenigen Aktionäre der Ge-
sellschaft berechtigt, die sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet ("Anmel-
dung") und der Gesellschaft ihre Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung 
und zur Ausübung des Stimmrechts nachgewiesen ("Nachweis") haben. Zum Nachweis 
reicht ein von einem in- oder ausländischen Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitut als 
depotführendes Institut oder von einem deutschen Notar in Textform auf Deutsch oder Eng-
lisch erstellter besonderer Nachweis des Anteilsbesitzes, eine entsprechende Bescheinigung 
der Gesellschaft oder ein sonstiger, von der Gesellschaft als ausreichend angesehener Nach-
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weis aus. Der Nachweis hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-
sammlung, also auf den 15. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), zu beziehen ("Nachweiszeit-
punkt"). Die Berechtigung im vorstehenden Sinne bemisst sich ausschließlich nach dem 
Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt, ohne dass damit eine Sperre für die Ver-
äußerung des Anteilsbesitzes einherginge. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen 
Veräußerung des Anteilsbesitzes nach dem Nachweiszeitpunkt ist für die Berechtigung aus-
schließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs im Nachweiszeitpunkt maßgeblich; d. h. Veräu-
ßerungen oder der Erwerb von Aktien nach dem Nachweiszeitpunkt haben keine Auswir-
kungen auf die Berechtigung zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung 
des Stimmrechts. 

Die Anmeldung und der Nachweis müssen bei der Gesellschaft in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache bis spätestens  

30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 

unter der nachfolgend genannten Postadresse oder E-Mail-Adresse eingehen:  

H&K AG 
c/o Computershare Operations Center 
80249 München 
E-Mail: anmeldestelle@computershare.de 

Die Anmeldung zur Hauptversammlung und der Berechtigungsnachweis sowie Informatio-
nen über Vollmachten und Weisungen an von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertre-
ter und zur Bevollmächtigung Dritter können gemäß § 67c AktG auch über Intermediäre 
gemäß SRD II in Verbindung mit der Durchführungsverordnung (EU 2018/1212) im ISO 
20022 Format (z.B. über SWIFT, CMDHDEMMXXX) erfolgen. Für die Nutzung von 
SWIFT ist eine Autorisierung über die SWIFT Relationship Management Application 
(RMA) erforderlich. 

Anmeldungen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär müssen spätestens bis zum letzten 
Anmeldetag, das heißt bis 30. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegan-
gen sein. Änderungen von Eintrittskartenbestellungen, Vollmachts- und Weisungserteilun-
gen gemäß § 67c AktG über einen Intermediär sind danach noch möglich und müssen bis 6. 
Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), bei der Gesellschaft eingegangen sein. 

 

Nach fristgemäßem Eingang der Anmeldung und des Nachweises unter einer der vorstehend 
genannten Adressen werden den Aktionären die für die Nutzung des InvestorPortals erfor-
derlichen individuellen Zugangsdaten per Post übersandt. Über das InvestorPortal unter der 
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in Abschnitt I. genannten Internetadresse können die Aktionäre die Bild- und Tonübertra-
gung der Hauptversammlung verfolgen, ihr Stimmrecht ausüben, Vollmachten erteilen, än-
dern und widerrufen sowie weitere Aktionärsrechte ausüben. 

Die Nutzung des InvestorPortals durch einen Bevollmächtigten setzt voraus, dass der Be-
vollmächtigte die entsprechenden Zugangsdaten erhält. 

Auch bevollmächtigte Intermediäre, Aktionärsvereinigungen, Stimmrechtsberater und sons-
tige durch § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Personen können sich des InvestorPortals be-
dienen. Die Gesellschaft stellt ihnen auf Wunsch einen elektronischen Zugang zur Verfü-
gung. 

Bei Nutzung des InvestorPortals während der Dauer der virtuellen Hauptversammlung am 
7. Juli 2026 sind die Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten elektronisch zur virtuellen 
Hauptversammlung zugeschaltet.  

2. Stimmrechtsausübung durch einen Bevollmächtigten oder mittels Briefwahl 

a) Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht nach entsprechender Vollmachtserteilung durch 
einen Bevollmächtigten, z.B. durch ein Kreditinstitut, eine Aktionärsvereinigung oder 
einen sonstigen Dritten ausüben lassen. Auch im Falle der Stimmrechtsausübung 
durch einen Bevollmächtigten sind die fristgemäße Anmeldung zur Hauptversamm-
lung und der Nachweis nach Maßgabe der vorstehenden Ausführungen in Abschnitt 
III. 1. erforderlich. 

Die Erteilung der Vollmacht kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber 
der Gesellschaft erfolgen. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihre Änderung, ihr Widerruf und der Nachweis der Be-
vollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Bei Bevollmäch-
tigung eines Intermediärs (z.B. eines Kreditinstituts), einer Aktionärsvereinigung, ei-
nes Stimmrechtsberaters oder eines diesen nach § 135 AktG gleichgestellten Rechts-
trägers können Besonderheiten gelten, die bei dem jeweils zu Bevollmächtigenden zu 
erfragen sind. Die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu 
bevollmächtigenden Rechtsträger rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise ge-
forderten Form der Vollmacht abzustimmen. 

Bevollmächtigte – mit Ausnahme des weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreters der 
Gesellschaft – können ebenso wie die Aktionäre nicht physisch am Ort der Hauptver-
sammlung teilnehmen. Sie können das Stimmrecht für von ihnen vertretene Aktionäre 
lediglich im Wege der Briefwahl (vgl. Abschnitt III. 2. c)) oder durch Erteilung von 
(Unter-)Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten, weisungsgebundenen 
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Stimmrechtsvertreter (vgl. Abschnitt III. 2. b)) ausüben. Die Nutzung des InvestorPo-
rtals durch einen Bevollmächtigten setzt außerdem voraus, dass der Bevollmächtigte 
vom Vollmachtgeber die Zugangsdaten erhält. 

Bevollmächtigungen, deren Änderung, deren Widerruf und Vollmachtsnachweise 
können vor der Hauptversammlung per Post oder per E-Mail an eine der oben in Ab-
schnitt III. 1. angegebenen Adressen bis zum 6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), ein-
gehend übermittelt werden. Später eingehende Bevollmächtigungen, deren Änderung, 
deren Widerruf und Vollmachtsnachweise per Post oder per E-Mail werden nicht be-
rücksichtigt. Die Aktionäre haben zudem – auch über den 6. Juli 2026, 24:00 Uhr 
(MESZ), hinaus – die Möglichkeit der Übermittlung von Bevollmächtigungen, deren 
Änderung, deren Widerruf und Vollmachtsnachweisen über das InvestorPortal, das 
über die oben in Abschnitt I. angegebenen Internetadresse erreichbar ist. Diese Mög-
lichkeit zur Übermittlung von Bevollmächtigungen, deren Änderung, deren Widerruf 
und Vollmachtsnachweisen über das InvestorPortal endet mit Ablauf der Hauptver-
sammlung und, soweit es Vollmachten für die Stimmrechtsausübung betrifft, mit dem 
Zeitpunkt, den der Versammlungsleiter in der Hauptversammlung für die späteste 
Stimmabgabe festlegt. 

b) Stimmabgabe durch weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter der Gesell-
schaft 

Die Gesellschaft bietet den Aktionären und deren Bevollmächtigten an, bereits vor 
oder während der virtuellen Hauptversammlung einen von der Gesellschaft benannten, 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen. Auch in diesem Fall 
sind die fristgerechte Anmeldung zur Hauptversammlung und der Nachweis nach 
Maßgabe der vorstehenden Ausführungen in Abschnitt III. 1. dieser Einladung erfor-
derlich. Der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter übt das Stimmrecht 
im Falle der Bevollmächtigung ausschließlich auf Grundlage der vom Aktionär erteil-
ten Weisungen aus. Ohne konkrete Weisung des Aktionärs ist der weisungsgebundene 
Stimmrechtsvertreter nicht zur Stimmrechtsausübung befugt. Ebenso wenig nimmt der 
von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter Aufträge 
zum Einlegen von Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zum Halten 
von Redebeiträgen oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte, die dem von der Gesellschaft benannten, 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter eine Vollmacht mit Weisungen erteilen 
möchten, können diese in Textform erteilen. Dafür kann das Formular verwendet wer-
den, das den Aktionären nach ordnungsgemäßer Anmeldung zur virtuellen Hauptver-
sammlung zugesandt wird. 
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Es gibt zwei Möglichkeiten, den von der Gesellschaft benannten, weisungsgebunde-
nen Stimmrechtsvertreter zu bevollmächtigen und diesem Weisungen, wie er abstim-
men soll, zu erteilen: 

- Die Vollmacht nebst Weisungen für den weisungsgebundenen Stimmrechtsver-
treter sowie etwaige Änderungen und der Widerruf derselben sind vor der Haupt-
versammlung per Post, per E-Mail oder im ISO 20022 Format an eine der oben 
in Abschnitt III. 1. dieser Einladung angegebenen Adressen bis zum 6. Juli 
2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingehend zu übermitteln. Später eingehende Bevoll-
mächtigungen und Weisungen (einschließlich deren Änderungen und Widerruf) 
per Post, per E-Mail oder im ISO 20022 Format werden nicht berücksichtigt. 

- Die Aktionäre und deren Bevollmächtigte haben des Weiteren – auch über den 
6. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), hinaus – bis zu dem vom Versammlungsleiter 
in der Hauptversammlung für die späteste Stimmabgabe festgelegten Zeitpunkt 
die Möglichkeit, die Vollmacht und Weisungen an den von der Gesellschaft be-
nannten Stimmrechtsvertreter über das InvestorPortal, das über die oben in Ab-
schnitt I. dieser Einladung angegebenen Internetadresse erreichbar ist, zu ertei-
len, zu ändern oder zu widerrufen. 

Erhält der von der Gesellschaft benannte, weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
für ein und denselben Aktienbestand sowohl per Post, per E-Mail oder im ISO 20022 
Format als auch über das InvestorPortal Vollmacht und Weisungen (einschließlich de-
ren Änderung oder Widerruf), werden unabhängig vom Eingangszeitpunkt ausschließ-
lich die über das InvestorPortal erteilte Vollmacht und die erteilten Weisungen als ver-
bindlich angesehen. 

c) Stimmabgabe durch Briefwahl 

Die Aktionäre können ihr Stimmrecht auch im Wege elektronischer Kommunikation 
nach § 118 Abs. 2 AktG durch sogenannte Briefwahl ausüben. Auch im Fall der Brief-
wahl sind eine fristgemäße Anmeldung zur Hauptversammlung und ein fristgemäßer 
Nachweis nach Maßgabe der Bestimmungen in Abschnitt III. 1. dieser Einladung er-
forderlich. Bevollmächtigte Intermediäre (z.B. Kreditinstitute), Aktionärsvereinigun-
gen, Stimmrechtsberater oder diesen nach § 135 AktG gleichgestellte bevollmächtigte 
Rechtsträger können sich ebenfalls der Briefwahl bedienen. 

Briefwahlstimmen können ausschließlich im Wege elektronischer Kommunikation 
über das InvestorPortal, das über die in Abschnitt I. dieser Einladung angegebenen 
Internetadresse erreichbar ist, abgegeben, geändert oder widerrufen werden, und zwar 
im Vorfeld oder während der Hauptversammlung bis zu dem vom Versammlungsleiter 
in der Hauptversammlung für die späteste Stimmabgabe festgelegten Zeitpunkt. 
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3. Rechte der Aktionäre nach § 122 Abs. 2 und §§ 126 Abs. 1, 127 AktG, Rederecht gemäß 
§§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG, Auskunftsrecht gemäß §§ 118a 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG, Recht zur Einreichung von Stellungnahmen ge-
mäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 130a Abs. 1 bis 4 AktG und Möglichkeit des Wider-
spruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 
AktG 

a) Verlangen auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG 

Gemäß § 122 Abs. 2 AktG können Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigs-
ten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag von EUR 500.000,00 erreichen, 
verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht wer-
den. Jedem neuen Gegenstand der Tagesordnung muss eine Begründung oder eine Be-
schlussvorlage beiliegen.  

Die Antragsteller haben gemäß § 122 Abs. 2 AktG in Verbindung mit § 122 Abs. 1 
Satz 3 AktG nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zu-
gangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entschei-
dung des Vorstands über den Antrag halten. Bei der Berechnung des Vorbesitzzeit-
raums bestehen nach § 70 AktG bestimmte Anrechnungsmöglichkeiten, auf die aus-
drücklich hingewiesen wird. 

Das Verlangen muss schriftlich oder in elektronischer Form nach § 126a BGB an den 
Vorstand gerichtet werden und bei der Gesellschaft spätestens am 12. Juni 2026, 
24:00 Uhr (MESZ), eingehen. Wir bitten, derartige Verlangen an folgende Adresse 
zu übersenden: 

H&K AG 
- Vorstandssekretariat - 
Heckler & Koch-Straße 1 
78727 Oberndorf am Neckar 

oder E-Mail (unter Hinzufügung des Namens des oder der verlangenden Aktionäre mit 
qualifizierter elektronischer Signatur): Ilona.Lehmann@heckler-koch-de.com 

Bekannt zu machende Ergänzungen der Tagesordnung werden – soweit sie nicht be-
reits mit der Einberufung bekanntgemacht wurden – unverzüglich nach Zugang des 
Verlangens im Bundesanzeiger bekanntgemacht. Sie werden außerdem unter der In-
ternetadresse 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung  

zugänglich gemacht. 

 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung
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b) Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären nach §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

Gemäß § 126 Abs. 1 AktG kann jeder Aktionär einen Gegenantrag zu einem Vorschlag 
von Vorstand und/oder Aufsichtsrat zu einem bestimmten Punkt der Tagesordnung 
übersenden. Ein Gegenantrag und eine etwaige Begründung sind nach näherer Maß-
gabe von § 126 Abs. 1 und Abs. 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugäng-
lich zu machen, wenn er bei der Gesellschaft unter der nachfolgend bekanntgemachten 
Adresse spätestens am 22. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingeht. 

Jeder Aktionär kann außerdem nach näherer Maßgabe von § 127 AktG der Gesell-
schaft einen Wahlvorschlag zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern oder von Ab-
schlussprüfern übermitteln. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen nicht begründet 
zu werden. Ein Wahlvorschlag ist nach näherer Maßgabe von §§ 127, 126 Abs. 1 und 
Abs. 2 AktG auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich zu machen, wenn er bei 
der Gesellschaft unter der nachfolgend bekanntgemachten Adresse spätestens am 22. 
Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), eingeht. Wahlvorschläge von Aktionären brauchen 
nicht zugänglich gemacht zu werden, wenn der Vorschlag nicht die folgenden Anga-
ben enthält: Name, ausgeübter Beruf, Wohnort des zur Wahl Vorgeschlagenen. 

Wir werden rechtzeitig eingehende Gegenanträge und Wahlvorschläge im Internet un-
ter 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung  

zugänglich machen, sofern sie den gesetzlichen Anforderungen genügen. Etwaige 
Stellungnahmen der Verwaltung werden wir ebenfalls unter der genannten Internet-
adresse zugänglich machen. 

Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären sind ausschließlich zu richten an: 

H&K AG 
Heckler & Koch-Straße 1 
78727 Oberndorf am Neckar 
oder E-Mail: Ilona.Lehmann@heckler-koch-de.com 

Von der Gesellschaft zugänglich zu machende Gegenanträge und Wahlvorschläge der 
Aktionäre gelten nach § 126 Abs. 4 Satz 1 AktG als im Zeitpunkt der Zugänglichma-
chung gestellt. Zu diesen Anträgen können ordnungsgemäß zur Hauptversammlung 
angemeldete Aktionäre das Stimmrecht ausüben. Sofern der den Antrag stellende oder 
den Wahlvorschlag unterbreitende Aktionär nicht ordnungsgemäß legitimiert oder 
nicht ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldet ist, muss der Gegenantrag 
oder Wahlvorschlag in der Hauptversammlung nicht behandelt werden. 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung
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Gegenanträge und Wahlvorschläge sowie sonstige Anträge können darüber hinaus 
auch während der Hauptversammlung im Wege der Videokommunikation, mithin im 
Rahmen des Rederechts (dazu unter Abschnitt III. 3. c)) gestellt werden. 

c) Rederecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 7, 130a Abs. 5 und 6 AktG 

Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zu-
geschaltet sind, haben in der Versammlung ein Rederecht, das im Wege der Video-
kommunikation ausgeübt wird. Ab 1 Stunde vor Beginn der Hauptversammlung kön-
nen Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten über das InvestorPortal, das über die in 
Abschnitt I. dieser Einladung angegebenen Internetadresse erreichbar ist, Redebei-
träge anmelden. Anträge und Wahlvorschläge nach § 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AktG 
sowie Auskunftsverlangen nach § 131 AktG können Bestandteil des Redebeitrags sein. 

Die komplette virtuelle Hauptversammlung einschließlich der Videokommunikation 
wird im InvestorPortal abgewickelt. Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die einen 
Redebeitrag über den virtuellen Wortmeldetisch anmelden wollen, benötigen für die 
Zuschaltung ihres Redebeitrags ein internetfähiges Gerät mit Kamera und Mikrofon 
sowie eine stabile Internetverbindung. Dabei ist zu beachten, dass dem jeweiligen ver-
wendeten Browser der Zugriff auf Kamera und Mikrofon des verwendeten Geräts ge-
stattet werden muss. Personen, die sich über den virtuellen Wortmeldetisch für einen 
Redebeitrag angemeldet haben, werden im InvestorPortal für ihren Redebeitrag frei-
geschaltet.  

Die Gesellschaft behält sich vor, die Funktionsfähigkeit der Videokommunikation 
zwischen Aktionär bzw. Bevollmächtigtem und Gesellschaft in der Versammlung und 
vor dem Redebeitrag zu überprüfen und diesen zurückzuweisen, sofern die Funktions-
fähigkeit nicht sichergestellt ist. 

d) Auskunftsrecht gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 4, 131 Abs. 1 AktG 

Jedem Aktionär ist gemäß § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung 
vom Vorstand Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit die 
Auskunft zur sachgemäßen Beurteilung eines Gegenstands der Tagesordnung erfor-
derlich ist und kein Auskunftsverweigerungsrecht besteht. Die Auskunftspflicht des 
Vorstands erstreckt sich auch auf die rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der 
Gesellschaft zu den mit ihr verbundenen Unternehmen. Des Weiteren betrifft die Aus-
kunftspflicht auch die Lage des Konzerns und der in den Konzernabschluss einbezo-
genen Unternehmen. 

Es ist vorgesehen, dass der Versammlungsleiter festlegen wird, dass das vorgenannte 
Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG in der Hauptversammlung ausschließlich im 
Wege der Videokommunikation, also im Rahmen der Ausübung des Rederechts (dazu 
unter Abschnitt III. 3. c)), wahrgenommen werden kann. 
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§ 131 Abs. 4 Satz 1 AktG bestimmt, dass dann, wenn einem Aktionär wegen seiner 
Eigenschaft als Aktionär eine Auskunft außerhalb der Hauptversammlung gegeben 
worden ist, diese Auskunft jedem anderen Aktionär bzw. dessen Bevollmächtigtem 
auf dessen Verlangen in der Hauptversammlung zu geben ist, auch wenn sie zur sach-
gemäßen Beurteilung des Gegenstands der Tagesordnung nicht erforderlich ist. Im 
Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, dass Aktionäre bzw. 
ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zugeschaltet sind, 
ihr Verlangen nach § 131 Abs. 4 Satz 1 AktG im Wege der elektronischen Kommuni-
kation über das InvestorPortal, das über die in Abschnitt I. dieser Einladung angege-
benen Internetadresse erreichbar ist, während der Hauptversammlung übermitteln kön-
nen. 

Weiter bestimmt § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG, dass ein Aktionär, dem eine Auskunft 
verweigert wird, verlangen kann, dass seine Frage und der Grund, aus dem die Aus-
kunft verweigert worden ist, in die Niederschrift über die Hauptversammlung aufge-
nommen werden. Im Rahmen der virtuellen Hauptversammlung wird gewährleistet, 
dass Aktionäre bzw. ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversamm-
lung zugeschaltet sind, ihr Verlangen nach § 131 Abs. 5 Satz 1 AktG im Wege der 
elektronischen Kommunikation über das InvestorPortal während der Hauptversamm-
lung übermitteln können. 

e) Recht zur Einreichung von Stellungnahmen gemäß §§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 6, 
130a Abs. 1 bis 4 AktG 

Ordnungsgemäß zur Hauptversammlung angemeldete Aktionäre bzw. ihre Bevoll-
mächtigten haben das Recht, bis spätestens 1. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), Stel-
lungnahmen zu den Gegenständen der Tagesordnung einzureichen. 

Die Einreichung hat in Textform in deutscher Sprache über das InvestorPortal, das 
über die in Abschnitt I. angegebenen Internetadresse erreichbar ist, zu erfolgen. Stel-
lungnahmen dürfen maximal 10.000 Zeichen (inklusive Leerzeichen) umfassen. Die 
Gesellschaft wird die Stellungnahmen bis spätestens 2. Juli 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
unter Nennung des Namens des einreichenden Aktionärs über das InvestorPortal, das 
über die in Abschnitt I. angegebenen Internetadresse erreichbar ist, zugänglich ma-
chen. 

Stellungnahmen werden nicht zugänglich gemacht, wenn sie mehr als 10.000 Zeichen 
(inklusive Leerzeichen) umfassen, einen beleidigenden, strafrechtlich relevanten, of-
fensichtlich falschen oder irreführenden Inhalt haben oder der Aktionär zu erkennen 
gibt, dass er an der Hauptversammlung nicht teilnehmen und sich nicht vertreten lassen 
wird (§ 130a Abs. 3 Satz 4 i.V.m. § 126 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1, Nr. 3 und Nr. 6 AktG). 
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Anträge und Wahlvorschläge, Fragen und Widersprüche gegen Beschlüsse der Haupt-
versammlung im Rahmen der in Textform eingereichten Stellungnahmen werden in 
der Hauptversammlung nicht berücksichtigt. Das Stellen von Anträgen und Wahlvor-
schlägen, die Ausübung des Auskunftsrechts sowie die Einlegung von Widersprüchen 
gegen Beschlüsse der Hauptversammlung sind ausschließlich auf den in dieser Einla-
dung beschriebenen Wegen möglich. 

f) Möglichkeit des Widerspruchs gegen Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß 
§ 118a Abs. 1 Satz 2 Nr. 8 AktG 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten, die elektronisch zu der Hauptversammlung zu-
geschaltet sind, haben das Recht, Widerspruch gegen Beschlüsse der Hauptversamm-
lung im Wege der elektronischen Kommunikation zu erklären. Ein Widerspruch kann 
während der gesamten Dauer der Hauptversammlung bis zum Ende der Hauptver-
sammlung über das InvestorPortal, das über die in Abschnitt I. angegebenen Internet-
adresse erreichbar ist, erklärt werden. Der weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter 
der Gesellschaft kann keine Widersprüche gegen Beschlüsse der Hauptversammlung 
zu Protokoll des die Hauptversammlung beurkundenden Notars erklären und kann 
hierzu auch nicht angewiesen werden. 

4. Unterlagen 

Die unter Tagesordnungsunkt 1 genannten Unterlagen sind von der Einberufung der Haupt-
versammlung an und bis zu deren Ablauf über die Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung  

zugänglich. Auf Verlangen werden diese Unterlagen jedem Aktionär unverzüglich und kos-
tenlos übersandt. Das Verlangen ist zu richten an: 

H&K AG 
c/o Frau Ilona Lehmann 
Heckler & Koch-Straße 1 
78727 Oberndorf am Neckar 

oder E-Mail: ilona.lehmann@heckler-koch-de.com 

5. Datenschutzrechtliche Hinweise 

Die H&K AG verarbeitet als Verantwortlicher zur Vorbereitung und Durchführung ihrer 
Hauptversammlung auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze personenbezogene 
Daten (insbesondere Vor- und Nachname sowie Anschrift von Aktionären, bei freiwilliger 
Angabe E-Mail-Adresse und Telefonnummer, Aktienanzahl, Aktiengattung, Besitzart der 
Aktien, Bevollmächtigungen, Anmeldebestätigung, Zugangsdaten für das InvestorPortal 
und ggf. Name, Vorname und Anschrift eines vom Aktionär benannten Bevollmächtigten 

https://www.heckler-koch.com/de/Investor%20Relations/Hauptversammlung
mailto:ilona.lehmann@heckler-koch-de.com
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sowie bei dessen freiwilliger Angabe E-Mail-Adresse und Telefonnummer), soweit dies für 
die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Hauptversammlung, für die Aus-
übung der Aktionärsrechte sowie für die Teilnahme an der Hauptversammlung rechtlich er-
forderlich ist. Soweit diese personenbezogenen Daten nicht von den Aktionären sowie ggfs. 
von den Aktionärsvertretern im Rahmen der Anmeldung zur Hauptversammlung angegeben 
wurden, übermittelt die Anmeldestelle der depotführenden Bank, die die Aktionäre mit der 
Verwahrung ihrer Aktien beauftragt haben (sogenannter Letztintermediär) die Daten an die 
H&K AG. Sofern Aktionäre oder ihre Bevollmächtigten mit uns in Kontakt treten, verarbei-
ten wir zudem diejenigen personenbezogenen Daten, die erforderlich sind, um etwaige be-
rechtigte Anliegen (z.B. Serviceanfragen) zu beantworten und zu bearbeiten. 

Die H&K AG überträgt die Hauptversammlung für die vorgenannten Zwecke im Investor-
Portal und in ein Back-Office und zum Stenographieren der Fragen der Aktionäre und Be-
vollmächtigten.  

Verantwortlicher und Zweck  

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist die H&K AG, Heckler & Koch-Straße 1, 
78727 Oberndorf am Neckar.  

Die Datenverarbeitung dient dem Zweck, den Aktionären und ihren Bevollmächtigten die 
Ausübung ihrer versammlungsbezogenen Rechte vor und während der Hauptversammlung 
zu ermöglichen. Die Datenverarbeitung ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung, Durch-
führung und Nachbereitung der Hauptversammlung (z.B. Auszahlung der Dividende an Ak-
tionäre, deren Aktien nicht girosammelverwahrt sind) zwingend erforderlich.  
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Empfänger 

Die Gesellschaft beauftragt anlässlich ihrer Hauptversammlung verschiedene externe 
Dienstleister. Diese erhalten von der Gesellschaft nur solche personenbezogenen Daten, die 
für die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und verarbeiten die 
Daten ausschließlich nach Weisung der Gesellschaft.  

Alle Mitarbeitenden der H&K AG und die Mitarbeitenden der beauftragten Dienstleister, 
die Zugriff auf personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Bevoll-
mächtigten, haben und/oder diese verarbeiten, sind verpflichtet, diese Daten vertraulich zu 
behandeln. 

Zudem werden personenbezogene Daten den Aktionären, Aktionärsvertretern und deren Be-
vollmächtigten, die an der Hauptversammlung teilnehmen, im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften am Tag der Hauptversammlung anderen Aktionären, Aktionärsvertretern und 
Bevollmächtigten über das Teilnehmerverzeichnis zugänglich gemacht, § 129 AktG. 

Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten ist Art. 6 Abs. 1 Unterab-
satz 1 lit. c) der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit §§ 67e, 118 ff 
AktG bzw., soweit für den Betrieb des InvestorPortals technisch erforderliche Cookies ein-
gesetzt werden, § 25 Absatz 2 Nr. 2 Telekommunikation-Digitale-Dienste-Datenschutz-Ge-
setz ("TDDDG"). Ohne Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist eine Teilnahme an 
der Hauptversammlung nicht möglich. 

Personenbezogene Daten von Aktionären und ggfs. Aktionärsvertretern bzw. Bevollmäch-
tigten kann die H&K AG, soweit dies für die Wahrung berechtigter Interessen der H&K AG 
im Einzelfall erforderlich ist, auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DSGVO verar-
beiten (z.B. zur Bearbeitung von Serviceanfragen und Beantwortung von berechtigten An-
liegen der Aktionäre, ihrer Vertreter und Bevollmächtigten). Eine Bereitstellung personen-
bezogener Daten ist insoweit gesetzlich oder vertraglich nicht vorgeschrieben.  

Die H&K AG unterliegt darüber hinaus verschiedenen sonstigen rechtlichen Verpflichtun-
gen, die die Verarbeitung personenbezogener Daten von Aktionären bzw. Aktionärsvertre-
tern und Bevollmächtigten erforderlich machen können. Solche rechtlichen Verpflichtungen 
können sich beispielsweise aus handels- und steuerrechtlichen Vorschriften, aufsichtsrecht-
lichen und sanktionsrechtlichen Vorschriften ergeben. Die Rechtsgrundlagen für die Verar-
beitung personenbezogener Daten stellen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Rege-
lungen in Verbindung mit Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. c) DSGVO dar. 

Sofern freiwillig weitere personenbezogene Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern oder 
Bevollmächtigten übermittelt werden, ist die Rechtsgrundlage Art. 7 DSGVO. Die Erteilung 
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der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden.  

Speicherdauer 

Die H&K AG speichert die personenbezogenen Daten, solange dies für die vorstehend be-
schriebenen Zwecke erforderlich ist, soweit nicht gesetzliche Vorschriften zu einer weiteren 
Speicherung verpflichten oder eine längere Speicherung im Rahmen von gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Streitigkeiten erforderlich ist. 

Betroffenenrechte 

Sie haben nach Maßgabe von Kapitel III. der DSGVO ein jederzeitiges Auskunfts-, Berich-
tigungs- und Löschungsrecht sowie ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer per-
sonenbezogenen Daten und ein Recht auf Datenübertragung. Unter bestimmten Vorausset-
zungen, d.h. wenn personenbezogene Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) 
DSGVO verarbeitet werden und die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können Sie 
der Verarbeitung außerdem widersprechen. Diese Rechte können Sie über die nachstehend 
genannten Kontaktdaten geltend machen. Zudem steht Ihnen ein Beschwerderecht bei einer 
Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO zu. Das Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzun-
gen ist im Einzelfall zu prüfen.  

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter:  

Marc Stolz 
c/o Hopp + Flaig PartG mbB 
Beratende Ingenieure 
Neue Weinsteige 69/71 
70180 Stuttgart 

E-Mail: stolz@hopp-flaig.de 

 

Oberndorf am Neckar, im Mai 2026  

 

H&K AG 
Der Vorstand 
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